
10. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 113 „Röderfeld“; Stadtteil Obermelsungen 
Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf 

Auswertung der Stellungnahmen  
 
 
 Stellungnahme Träger öffentlicher Belange 

 
Stellungnahme Stadt Melsungen 

1.  Polizeidirektion Nordhessen 
Wir beziehen uns auf o.g. Bauleitplanung der Stadt Melsungen und 
teilen Ihnen mit, dass aus vollzugspolizeilicher Sicht keine Einwände 
bestehen. 
 

 
Beschlussvorschlag: Wird zur Kenntnis genommen. 

2.  Regierungspräsidium Kassel – Dez. Obere Forstbehörde 
Zu der vorgelegten Planung nehme ich als Obere Forstbehörde wie 
folgt Stellung: Forstrechtliche Belange werden durch das Vorhaben 
nicht berührt. Gegen die Planung bestehen keine forstrechtlichen 
Bedenken. Rechtsgrundlage: Hessisches Waldgesetz (HWaldG) vom 
27.06.2013 (GVBI. S. 458), zuletzt geändert durch Art. 1 G vom 
22.02.2022 (GVBI. S. 126). 
 

 
Beschlussvorschlag: Wird zur Kenntnis genommen. 

3.  Regierungspräsidium Kassel – Dez. Bergaufsicht 
Da der Geltungsbereich des Plangebietes unverändert ist und vom 
Dezernat Bergaufsicht zu vertretende öffentlich-rechtliche Belange 
des Bergbaus dem o.g. Vorhaben, nach Prüfung der hier vorliegen-
den Unterlagen, nicht entgegenstehen wird von einer erneuten Stel-
lungnahme abgesehen. Meine Stellungnahme vom 15.07.2021 (Do-
kument Nr. 2021/846595) an den Magistrat der Stadt Melsungen 
behält weiterhin Gültigkeit. 
Stellungnahme vom 15.07.2021: Vom Dezernat Bergaufsicht zu ver-
tretende öffentlich-rechtliche Belange des Bergbaus stehen dem 
o.g. vorhaben, nach Prüfung der hier vorliegenden Unterlagen, nicht 
entgegen. 
Diese Stellungnahme schließt die Belange anderer Dezernate des 
Regierungspräsidiums Kassel nicht ein. 
 

 
Beschlussvorschlag: Wird zur Kenntnis genommen. 
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4.  Kreisausschuss des SEK – Fachbereich Vorbeugender Brandschutz 

Zu der o.a. Bauleitplanung verweisen wir auf unsere Stellungnahme 

zur ersten Anhörung. 

Flächennutzungsplanänderung: Zu der o.a. Bauleitplanung bestehen 

keine brandschutztechnischen Bedenken. 

Bebauungsplan: Zu der o.a. Bauleitplanung verweisen wir auf unsere 

Stellungnahme zur ersten Anhörung.  

Es bestehen keine brandschutztechnischen Bedenken, wenn die 

nachfolgend aufgeführten Hinweise beachtet werden. 

·Die Zufahrtswege und Stellflächen für die Feuerwehr sind gem. der 

„Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ /Fassung Februar 
2007. zul. Geändert Oktober 2009) so auszubauen und herzurich-

ten, dass sie mit 16 t-Fahrzeugen bis zum jeweiligen Objekt befah-

ren werden können und am Objekt die erforderliche Bewegungsflä-

che zur Verfügung steht. 

Auf die erforderliche Mindestbreite der Wege und die Mindestradien 

der Kurvenbereiche gemäß der „Muster-Richtlinie über Flächen der 

Feuerwehr“ wird besonders hingewiesen. Bei diesem Vorhaben 

sollte insbesondere auf die erforderliche Wendemöglichkeit für Ein-

satzfahrzeuge der Feuerwehr geachtet werden. 

·Zur Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung 

gem. § 3 Abs. 1 Pkt. 4 HBKG verweisen wir im Grundsatz auf das 

DVGW-Arbeitsblatt W 405. Der Mindestdurchmesser der Wasserlei-

tung das nicht unter NW 100 liegen, der Fließüberdruck in Lösch-

wasserversorgungsanlagen darf aus feuerwehrtechnischen Gründen 

bei maximaler Löschwasserentnahme 2,5 bar (0,25 MPa) nicht un-

terschreiten. 

Zur Brandbekämpfung muss die erforderliche Löschwassermenge 

für eine Löschzeit von mind. 2 Stunden zur Verfügung stehen. Die 

erforderliche Löschwassermenge beträgt 

-in Wohngebieten mind. 800l/min, 

-in Gewerbegebieten / Misch- und Sondergebieten mind. 1.600 

l/min. 

 

 

Beschlussvorschlag: Wird zur Kenntnis genommen. Die Hin-

weise wurden in die Begründung aufgenommen. 
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·Im Abstand von ca. 100 m sollten Hydranten zur Entnahme von 

Löschwasser in die Wasserleitung eingebaut werden. 
 
o Auf eingebaute Unterflurhydranten ist durch Hinweisschilder ge-
mäß DIN 4066 hinzuweisen. Die Hinweisschilder sollten nicht weiter 
als 10 m vom Hydrant entfernt angebracht werden. Unterflurhydran-
ten sind so anzuordnen, dass Zu- und Abfahrten (z.B. für nachrü-
ckende Einsatzfahrzeuge) bei der Benutzung der Hydranten nicht 
blockiert werden. Die Inbetriebnahme der Unterflurhydranten durch 
die Feuerwehr muss jederzeit möglich sein. Unterflurhydranten sollen 
nicht in Bereichen angeordnet werden, die durch den ruhenden Ver-
kehr genutzt werden oder sie zum Abstellen von Gegenständen o-
der Ablagern von Schnee genutzt werden. Die Projektierung sollte 
dementsprechend erfolgen. 
o In Gewerbe- und Industriegebieten sollten Überflurhydranten nach 
DIN 3222 vorgesehen werden. Überflurhydranten sind mit dem A-
Anschluss zur Bewegungsfläche der Feuerwehr gerichtet anzuord-
nen. Sie sind mit einem witterungsbeständigen Anstrich zu versehen 
du nach DIN 3222 farblich zu kennzeichnen. Die Anordnung der 
Hydranten sollte mit der Brandschutzdienststelle des Schwalm-
Eder-Kreises abgestimmt werden. 

·Kann die erforderliche Wassermenge aus der zentralen Wasserver-

sorgung nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt wer-
den, sind zur Ergänzung Zisternen mit einzubeziehen. Diese ergän-
zenden Wasserentnahmestellen dürfen i.d.R. nicht weiter als 200 m 
von den betroffenen Objekten entfernt liegen und müssen für die 
Feuerwehr ganzjährig leicht zugänglich und unmittelbar nutzbar sein. 

·Gebäude, bei denen die Oberkante der Brüstung notwendiger 

Fenster oder sonstiger zum Anleitern bestimmter Stellen mehr als  
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8 m über der Geländeoberfläche liegt und bei denen der zweite Ret-

tungsweg über Leitern der Feuerwehr führt, dürfen nur dann errich-

tet werden, wenn die erforderlichen Rettungsgeräte von der Feuer-

wehr vorgehalten werden bzw. innerhalb der Hilfeleistungsfrist von 

10 min. nach Alarmierung einsatzbereit vor Ort sind. Jede Nutzungs-

einheit mit Aufenthaltsräumen muss in diesem Fall über Hubret-

tungsfahrzeuge erreichbar sein. Die hierzu erforderlichen Aufstellflä-

chen sind gemäß der „Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuer-

wehr“ auszubilden. 

·Bei der Einrichtung verkehrsberuhigter Zonen, der Anlage von 

Stichstraßen oder Wohnwegen sowie rückwärtigen Bebauungen 

sollten die Einsatzmöglichkeiten der Feuerwehr in jedem Fall berück-

sichtig werden. Auf die Bestimmungen der §§ 4 und 5 der Hessi-

schen Bauordnung (Zugänge und Zufahrten) wird verwiesen. 

·Die örtliche Feuerwehr sollte bei der Planung beteiligt werden. Ins-

besondere die Einhaltung der Hilfsfrist gem. § 3 Abs. 2 des Hess. 

Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (HBKG) sowie die Einsatz-

möglichkeiten und die ausreichende Leistungsfähigkeit der Feuer-

wehr für die geplante Bebauung mit dem örtl. zuständigen Leiter der 

Feuerwehr abgestimmt werden.  

 

5.  Deutsche Bahn AG 

Mit der Bitte um Kenntnisnahme erhalten Sie anbei das DB Hinweis-

blatt zur Berücksichtigung im Verfahren. 

DB) 

Hinweisblatt 

zur Beteiligung der Deutschen Bahn AG 

bei Bau- und Planungsvorhaben im Bereich von einer 

Entfernung ab 200 Meter zu aktiven Bahnbetriebsanlagen 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Beschlussvorschlag: Wird zur Kenntnis genommen. 
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wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich Ihr geplantes Bau-/Pla-

nungsvorhaben in einem Umkreis von mehr als 200 Metern von akti-

ven Bahnbetriebsanlagen der Deutschen Bahn AG befindet. 

 

Grundsätzlich gehen wir aufgrund der gegebenen Entfernung davon 

aus, dass ihr Vorhaben keinen Einfluss auf den Bahnbetrieb haben 

wird. Vorsorglich weisen wir jedoch auf Ihre Sorgfaltspflicht als Vor-

habensträger hin. Ihre geplanten Maßnahmen dürfen keine negativen 

Auswirkungen auf Bahnanlagen haben. Auswirkungen auf Bahn-

durchlässe sowie Sichtbehinderungen der Triebfahrzeugführer durch 

Blendungen, Reflexionen oder Staubentwicklungen sind zu vermei-

den. Außerdem ist zu beachten, dass Bahnübergänge durch erhöh-

tes Verkehrsaufkommen und den Einsatz schwer beladener Bau-

fahrzeuge nicht beeinträchtigt werden dürfen. 

 

Darüber hinaus bitten wir um Beachtung folgender Hinweise: 

• Zukünftige Aus- und Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit 

dem Eisenbahnbetrieb sind der Deutschen Bahn AG weiterhin zwei-

felsfrei und ohne Einschränkungen im öffentlichen Interesse zu 

gewähren. 

• Durch den Eisenbahnbetrieb und der Erhaltung der Bahnanlagen 

entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Ab-

gase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische 

Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen 

an benachbarter Bebauung führen können. 

• Die Herausgabe von Verkehrsdaten in Bezug auf Lärm (zur Be-

rechnung von Schallemissionen, -immissionen, Erstellung schalltech-

nischer Untersuchungen und Planung von Schallschutzmaß- 

nahmen) erfolgt zentral durch Deutsche Bahn AG, Umwelt, Projekte 

Lärmschutz, Caroline-Michaelis-Straße 5 - 11, 10115 Berlin. 

• Eine Betroffenheit von betriebsnotwendigen Kabeln und Leitungen 

im Umkreis von mehr als 200 Metern zu unseren DB Liegenschaften 

ist uns nicht bekannt. Ein sicherer Ausschluss kann unsererseits al-
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lerdings nicht erfolgen. Falls im Baubereich unbekannte Kabel aufge-

funden werden, ist die DB AG, DB Immobilien, unverzüglich zu infor-

mieren. 

• Wird aufgrund des Vorhabens eine Kreuzung der vorhandenen 

Bahnstrecken mit Kanälen, Wasserleitungen o.ä. erforderlich, so 

sind hierfür entsprechende Kreuzungs- bzw. Gestattungsanträge 

zu stellen. Die notwendigen Informationen zur Antragsstellung finden 

Sie online unter: 

http://www.deutschebahn.com/Leitungskreuzungen und 

http://www.deutschebahn.com/Gestattungen 

• Aus den eingereichten Unterlagen gehen keine Hinweise auf be-

stehende Vereinbarungen zu Gunsten der DB AG und der mit dieser 

nach § 15 AktG verbundenen Unternehmen (Dienstbarkeiten, 

schuldrechtliche Vereinbarungen etc.) hervor. Besteht ein entspre-

chender Sachverhalt, so sind die für die Beurteilung der zu entschei-

denden Fragen erforderlichen Angaben zu ergänzen und uns erneut 

zur Stellungnahme vorzulegen. 

 

6.  Regierungspräsidium Kassel – Dez. Kommunales Abwasser, Ge-

wässergüte 

Aufgrund der aktuellen Arbeitsauslastung kann keine Stellungnahme 

erfolgen. 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Wird zur Kenntnis genommen. 

7.  Regierungspräsidium Kassel – Dez. Industrielles Abwasser, Wasser-

gefährdete Stoffe 

Liegt in der Zuständigkeit der UWB. 

 

 

Beschlussvorschlag: Wird zur Kenntnis genommen. Die Un-

tere Wasserbehörde wurde am Verfahren beteiligt. 

 

8.  Kreisausschuss des SEK – Fachbereich Landwirtschaft und Land-

entwicklung 

Aus landwirtschaftlicher Sicht werden gegen o.a. Vorhaben weder 

Bedenken noch Anregungen vorgebracht. 

 

 

Beschlussvorschlag: Wird zur Kenntnis genommen. 

 

9.  Magistrat der Stadt Spangenberg 

Wir haben von der erneuten Offenlegung der o.g. Bauleitplanungen 

Kenntnis genommen. Auch zu den Planänderungen werden seitens 

 

Beschlussvorschlag: Wird zur Kenntnis genommen. 
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der Stadt Spangenberg keinerlei Einwände oder Anregungen zu der 

Planung vorgebracht. 

 

10.  Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement, Kassel 

Im Rahmen der o.g. Beteiligung gebe ich meine Stellungnahme zu 

den o.g. Bauleitplanungen der Stadt Melsungen ab. Von der gleich-

zeitig durchgeführten öffentlichen Auslegung habe ich Kenntnis ge-

nommen. Die Stellungnahme beinhaltet die Belange der integrierten 

Siedlungs- und Verkehrsplanung und die der betroffenen Straßen-

baulastträger. 

Im Zuge der Kreisstraße 29 (Malsfelder Straße) soll innerhalb der OD 

ein Anschluss zwischen Netzknoten 4923 023 und NK 4823 010, 

zur Anknüpfung des Wohngebietes, hergestellt werden. 

Unsere Stellungnahme vom 08. Februar 2023 (Aktenzeichen: 34c-

2021-024027-BV 10.3/Mu) und die darin enthaltenen Forderungen 

behalten ihre Gültigkeit.  

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit, beabsichtigte eigene 

Planungen und sonstige fachliche Informationen habe ich zum ge-

genwärtigen Zeitpunkt zu dem Plan nicht vorzubringen, sofern die 

nachstehenden Punkte beachtet werden: 

• Laut der Begründung zum Bebauungsplan ist aufgrund von weni-

gen Bauplätzen nicht davon auszugehen, dass eine Gefährdung in 

Bezug auf Ein- und Ausfahrten in das Mischgebiet erfolgt. Da das 

Verkehrsaufkommen in diesem Gebiet nicht gestiegen ist (Grundlage 

ist der Vergleich der Verkehrszählung von 2015 und 2021), sehen 

wir davon ab eine Verkehrsuntersuchung zu fordern. Sollten sich je-

doch durch den nicht angegebenen Ziel- und Quellverkehr Probleme 

verkehrlicher Art einstellen, oder sich gar eine Unfallhäufungsstelle 

entwickeln, behält sich der Straßenbaulastträger die Forderung wei-

terer Maßnahmen, auch baulicher Art zur Verbesserung der Situation 

zu Lasten des Trägers der Bauleitplanung vor. 

• Die verkehrliche Erschließung erfolgt ausschließlich über die darge-
stellten Verkehrsflächen. Weitere direkte Zufahrten sind nicht zuläs-

sig und sind mit einem entsprechenden Symbol zu kennzeichnen. 

 

Beschlussvorschlag: die Hinweise werden zur Kenntnis ge-

nommen und entsprechend berücksichtigt. 
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• Auf den Grundstücken des Straßenbaulastträgers dürfen keine An-
pflanzungen oder Kompensationsmaßnahmen durchgeführt werden. 

• Der neue Straßenanschluss ist hinsichtlich der planerischen Details 

mit Hessen Mobil anzustimmen. Zu gegebener Zeit werden die Ein-

zelheiten in einer noch aufzustellenden Verwaltungsvereinbarung ge-

regelt. Der Abschluss der Verwaltungsvereinbarung erfolgt im Vorfeld 

der Erschließungsmaßnahme. 

• Geplante Werbeanlagen sind blendfrei zu gestalten. Sie dürfen 

nicht die Sicht im Bereich der Ein- und Ausfahrten behindern. 

• Durch die geplanten Baumaßnahmen und den damit verbundenen 
Immissionen darf die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf 

der Kreisstraße nicht beeinträchtigt werden. 

• Eventuell geplante Solaranlagen sind blendfrei für die Verkehrsteil-
nehmer auf den klassifizierten Straßen zu gestalten und so auszufüh-

ren, dass die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs nicht 

beeinträchtigt werden kann. 

• Von den befestigten Flächen darf kein Oberflächenwasser auf dem 
Straßengrundstück zugeführt werden. 

Ich bitte darum, mir den Beschluss der Stadtverordneten und eine 

Kopie des gültigen Bebauungsplanes zuzusenden. 

 

11.  Vodafone West GmbH, Kassel 

Ihre Anfrage wurde zur Weiterbearbeitung an die Fachabteilung wei-

tergeleitet. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Bitte geben Sie dabei immer unsere Vorgangsnummer EG-32961 

an. 

 

 

Beschlussvorschlag: Wird zur Kenntnis genommen. 

12.  Bürgermeister als Ordnungsbehörde 

Gegen den geänderten Entwurf des o.g. Bebauungsplanes beste-

hen aus straßenverkehrsbehördlicher Sicht keine Bedenken. 

 

 

Beschlussvorschlag: Wird zur Kenntnis genommen. 

13.  Magistrat der Stadt Felsberg 

Gegen die o.g. Bauleitplanung der Stadt Melsungen bestehen aus 

unserer Sicht keine Bedenken. Belange der Stadt Felsberg sind 

nicht betroffen. 

 

Beschlussvorschlag: Wird zur Kenntnis genommen. 
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14.  Kreisausschuss des SEK – Fachbereich Wirtschaftsförderung 

Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 24.03.2023 sowie die uns 
zur Verfügung gestellten Planunterlagen und teilen Ihnen mit, dass 
von unserer Seite gegen die 10. Änderung des Flächennutzungspla-
nes ddr Stadt Melsungen und die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 113 „Röderfeld“, ST Obermelsungen, in der beschriebenen Form 
keine Bedenken bestehen. 
 

 
Beschlussvorschlag: Wird zur Kenntnis genommen. 

15.  Regierungspräsidium Kassel – Dez. Oberirdische Gewässer, Hoch-
wasserschutz 
Die durch das Dezernat Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz, 
zu vertretenden Belange werden durch die o.a. Bauleitplanung der 
Stadt Melsungen, ST Obermelsungen, nicht berührt. 
 

 
 
Beschlussvorschlag: Wird zur Kenntnis genommen. 

16.  Regierungspräsidium Kassel – Dez. Regionalplanung, Bauleitpla-
nung, Bauaufsicht, Regionalentwicklung 
Eine erneute regionalplanerische Stellungnahme zu der o.g. Bauleit-
planung ist verzichtbar. 
 

 
 
Beschlussvorschlag: Wird zur Kenntnis genommen. 

17.  Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH), Kassel 
Gegen die Bauleitplanung der Stadt Melsungen bestehen seitens 
des Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen keine Bedenken. Die 
vom Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen wahrzunehmenden 
öffentlichen Belange werden nicht berührt. Hochbauvorhaben sind 
mir in diesem Bereich derzeit nicht bekannt.  
 

 
Beschlussvorschlag: Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

18.  Der Landrat des SEK – Fachbereich Straßenverkehrsbehörde 
Gegen die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 113 „Röderfeld“ bestehen aus stra-
ßenverkehrsbehördlicher Sicht keine Bedenken. 
 

 
Beschlussvorschlag: Wird zur Kenntnis genommen. 

19.  Koordinierungsbüro für Raumordnung und Stadtentwicklung der In-
dustrie- und Handelskammer Kassel-Marburg und der Handwerks-
kammer Kassel 
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Wir haben das Abwägungsergebnis und die neue Planung geprüft 

und mussten leider feststellen, dass auf unsere Bedenken nicht ein-

gegangen wurde. Unsere Bedenken bezogen sich auf die mögliche 

Herabstufung von einem MI- zu einem WA-Gebiet und die damit fol-

genden niedrigen Lärmgrenzwerte. 

In der neuen Planung wird nun ein WA-Gebiet ausgewiesen. Damit 

wurde der Hintergrund unserer Stellungnahme nicht beachtet und 

das angesprochene Problem der möglichen Lärmemissionen igno-

riert. Wir können durch fehlende Grundlagen nicht nachvollziehen, 

dass negative Auswirkungen auf die naheliegenden Gewerbeeinhei-

ten ausgeschlossen werden können (Seite 7 der Begründung). Son-

ders es stellt sich eher da, dass Konflikte bezüglich der Lärmemissi-

onen der naheliegenden Betriebe durch die unmittelbare Nähe und 

Art der Betriebe nicht ausgeschlossen werden können. 

In Absprache mit den Unternehmen gehen wir von grenzwertigen 

Lärmemissionen aus. Dies betrifft zu einem das Busunternehmen 

Frölich. Die Busse verlassen bereits um 05:30 Uhr den Betriebs-

standort und erzeugen damit Gewerbelärm. Die hydraulischen 

Bremsen werden durch Druckluft funktionstüchtig gemacht, 

wodurch ebenfalls eine hohe Lautstärke resultiert. Aufgrund der Uhr-

zeit müssten sogar die deutlich strengeren Nachtwerte eingehalten 

werden.  

Der Abstandserlass NRW gibt für Betonwerke einen Abstand zu All-

gemeinen Wohngebieten von 400 m vor. Aufgrund der Tatsache, 

dass das neue WA-Gebiet nur 100m von dem Betonwerk entfernt 

ist, kann nicht von der Einhaltung der lärmgrenzen für WA-Gebiete 

ausgegangen werden. Wir wissen zudem, dass das Hochfahren und 

Betreiben hohe Lärmemission verursacht, die auch von dem Busun-

ternehmen Frölich mit geschlossenen Büro deutlich wahrgenommen 

werden.  

Die qualitativen Aussagen der Unternehmen und die quantitative 

Aussage des Abstandserlasses NRW zeigen die Notwendigkeit ei-

nes Lärmschutzgutachten auf. Wir fordern daher ein Gutachten, 

dass die aktuellen Lärmemissionen dokumentiert und in Abhängig-

keit der Lärmwerte bauleitplanerische Maßnahmen vorschlägt. 

Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-

nommen. In Rücksprache mit dem RP Kassel, Dez. Immissi-

ons- und Strahlenschutz, wird der Abstandsflächenerlass 

NRW zwar auch in Hessen berücksichtigt, findet hier aber 

keine Anwendung, da sich bereits Wohnhäuser zwischen 

dem Neubaugebiet und Sibo Beton befinden. Dadurch, dass 

die vorhandene Bebauung als begrenzender Faktor anzuse-

hen ist, kann nicht von einem negativen Einfluss ausgegan-

gen werden. Nach einer überschlägigen Abschätzung ist 

nachts von einem Lärmpegel von 58 dB(A) auszugehen. 

Diese Abschätzung bezieht sich ohne Abgrenzung der vor-

handenen Gebäude. Daher kann nicht von einem erhöhten 

Lärmpegel ausgegangen werden. Aus genannten Gründen 

wird von einer Erstellung eines Lärmgutachtens abgesehen. 
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20.  Amt für Bodenmanagement 

Im Rahmen der Beteiligung des Amtes für Bodenmanagement Hom-
berg (Efze) als Träger öffentlicher Belange nehme ich zu der o.g. 
Bauleitplanung wir folgt Stellung: 
Die vom Amt für Bodenmanagement Homberg (Efze) wahrzuneh-
menden öffentlichen Belange werden von der o.g. Bauleitplanung 
nicht berührt. 
 

 
Beschlussvorschlag: Wird zur Kenntnis genommen. 

21.  Kreisausschuss des SEK – Fachbereich Untere Bauaufsichtsbe-
hörde 
Gegen die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt/ Ge-
meinde Melsungen bestehen keine baurechtlichen Bedenken. 
Gegen die geplante Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 113 der 
Stadt/Gemeinde bestehen keine baurechtlichen Bedenken. 
 

 
 
Beschlussvorschlag: Wird zur Kenntnis genommen. 

22.  Kreisausschuss des SEK – Fachbereich Untere Wasser- und Bo-
denschutzbehörde 
Aus wasseraufsichtlicher Sicht bestehen gegen die 10. Änderung 
der Stadt Melsungen, OT Obermelsungen keine Bedenken. 
Aus wasseraufsichtlicher Sicht bestehen gegen die Aufstellung B-
Plan Nr. 113 „Röderfeld“ der Stadt Melsungen, OT Obermelsungen 
keine Bedenken. 
Trinkwasserschutz- und Überschwemmungsgebiete werden nicht 
berührt. 
Für die Ableitung/Versickerung von Abwasser und Niederschlags-
wasser und dessen Rückhaltung ist auf Grund der „Verordnung über 
die Zuständigkeiten der Wasserbehörden“, das Regierungspräsidium 
Kassel (Dezernat 31.5) als zuständige Fachbehörde entsprechend 
zu beteiligen. 
 

 
 
Beschlussvorschlag: Wird zur Kenntnis genommen. Der RP 
Kassel wurde am Verfahren beteiligt. 

23.  Kreisausschuss des SEK – Fachbereich Untere Denkmalschutzbe-
hörde 
Gegen die geplante Maßnahme bestehen aus denkmalrechtlicher 
Sicht keine Bedenken. 

 
 
Beschlussvorschlag: Wird zur Kenntnis genommen. 
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1. Lage und Größe des Änderungsbereiches 

Der Geltungsbereich der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes befindet sich im 
Stadtteil Obermelsungen, direkt an der Malsfelder Straße (K 29). Er umfasst die 
Grundstücke in der Gemarkung Obermelsungen, Flur 2, Flurstück 117/67 (teilw.) und in 
der Flur 3, Flurstücke 184/4, 206/6, 204/2, 207/8, 7 sowie 146/63 (teilw.) und hat eine 
Gesamtgröße von ca. 1,6 ha. Das Planungsgebiet wird begrenzt: im Norden durch eine 
vorhandene Wohnbebauung, im Süden und Westen durch einen Feld-/Grasweg, im 
Osten durch die Malsfelder Straße (K 29). 

Der Änderungsbereich unterliegt derzeit einer landwirtschaftlichen Nutzung durch den 
Grundstückseigentümer. 

 

2. Vorgaben und Rahmenbedingungen 

Regionalplan Nordhessen 

Im Regionalplan Nordhessen 2009 ist der Änderungsbereich als „Vorbehaltsgebiet für die 
Landwirtschaft“ ausgewiesen und befindet sich südlich der bebauten Ortslage, für welche 
die Nutzung „Vorranggebiet Siedlung Bestand“ dargestellt ist. Melsungen wurde als 
Mittelzentrum eingestuft, laut Regionalplan soll eine Siedlungsentwicklung vorrangig in 
den Ortsteilen erfolgen. Weitere Darstellungen für das geplante Wohngebiet liegen nicht 
vor. 

 

Ausschnitt aus dem Regionalplan Nordhessen 

Flächennutzungsplan und Landschaftsplan 

Vor der Änderung 
Im rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan wurde das Gebiet als „Fläche für die 
Landwirtschaft“ ausgewiesen.  
 
Nach der Änderung 
Im Rahmen der 10. Änderung wird der Bereich als Wohngebiet mit einer Größe von 0,4 
ha ausgewiesen. 
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Auszug aus dem rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan o. M. 

 

Im Landschaftsplan aus dem Jahr 1999 wurde dieser Bereich als 

„Siedlungserweiterungsfläche“ mit einer Gesamtgröße von 3,0 ha dargestellt; ein Eingriff 
wurde als Mittel angesehen. Aus landschaftsplanerischer Sicht ist eine 

Siedlungserweiterung und Arrondierung des derzeitigen Ortes möglich. Dabei sollten aber 

nur die Ackerflächen unterhalb der Böschungskante in Anspruch genommen werden. Die 

Böschungskanten und die Gehölzstrukturen sind zu erhalten, ein ausreichender Abstand 

zum Wald ist einzuhalten. Unter Berücksichtigung dieser Auflagen lässt sich der 

potentielle Eingriff aus naturschutzfachlicher Sicht reduzieren. Eine aus landschafts- und 

freiraumplanerischer Sicht geeignetere Fläche für die Siedlungserweiterung ist nicht 

vorhanden, im Vergleich mit anderen Bereichen stellt die vorgesehene Fläche den 

geringsten Eingriff dar.  
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Ausschnitt aus dem Landschaftsplan o. M. 

 

3. Ziele und Städtebauliche Aspekte der Planung 

Ziel der Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Ausweisung eines Wohngebietes 
für eine maßvolle Bebauung sowie die Möglichkeit zur Schaffung einer Ansiedlung von 
nichtstörenden Betrieben. Mit der vorgesehenen Entwicklung soll gleichzeitig eine 
Arrondierung des Ortes erreicht werden. Die Ausweisung von kleineren Baugebieten ist 
städtebaulich zu vertreten, da kein großer Eingriff in die Natur und Landschaft erfolgt. 
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4. Möglichkeiten der Innenentwicklung und Planungsalternativen 

Kommunale Wohnbau- und Mischbauflächen sind zur Zeit in rechtskräftigen 
Bebauungsplänen nicht verfügbar. Die geplante Ausdehnung des Wohngebietes um 0,4 
ha soll die Grundlage für eine maßvolle Bebauung und Nutzung des überwiegend als 
Wohngebiet ausgewiesenen Bereichs durch die Grundstückseigentümer ermöglichen. 
Für das Plangebiet wird parallel der Bebauungsplan Nr. 113 „Röderfeld“ aufgestellt. 
Im Rahmen der Offenlage wies der Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises, 
Fachbereich Wirtschaftsförderung, darauf hin, dass Melsungen in das 
Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen wurde und keine konkurrierende Baugebiete 
ausgewiesen werden dürfen. Die Stadt Melsungen hat einen Antrag zur Prüfung zur 
Nichtkonkurrenz zur Innenentwicklung des geplanten Baugebietes gestellt. 
Mit Schreiben vom 07.06.2022 teilt das Hess. Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz das Ergebnis der Prüfung des Antrags der Stadt 
Melsungen mit, dass der vorliegende Bebauungsplan und die damit verbundene 
Baugebietsausweisung mit max. 4 Baugrundstücken als nicht konkurrierend zur 
Innenentwicklung eingestuft wird. Der Bebauungsplan kann somit rechtskräftig werden, 
ohne mit den Förderbedingungen der Dorfentwicklung in Konflikt zu geraten. 
 

 

5. Geplante Darstellung im Flächennutzungsplan 

Im Rahmen der 10. Änderung wird der Bereich als Wohngebiet ausgewiesen. 
 

6. Umweltbericht 
gem. § 2 Abs. 4 i.V.m. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB und der Anlage zum BauGB 
 

6.1 Anlass und Ziel der Planung 

Der Umweltbericht umfasst die wesentlichen Aussagen gemäß der Anlage zu § 2 Abs. 4 
und § 2a Satz 2 Nr. 2 Baugesetzbuch. Hiernach ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht 
–als Bestandteil der Begründung- entsprechend der Anlage zum Baugesetzbuch 
beschrieben und bewertet werden. Weiterhin werden die ergänzenden Vorschriften zum 
Umweltschutz nach § 1a BauGB (Bodenschutzklausel, Eingriffsregelung nach 
BNatSchG) berücksichtigt. 

Das Plangebiet befindet sich südlich der bebauten Ortslage im Stadtteil Obermelsungen, 
direkt an der Malsfelder Straße (K 29). Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke in 
der Gemarkung Obermelsungen, Flur 2, Flurstück 117/67 (teilw.) und der Flur 3, 
Flurstücke 184/4, 206/6, 204/2, 207/8, 7 sowie 146/63 (teilw.) und hat eine Gesamtgröße 
von ca. 1,6 ha. Das Planungsgebiet wird begrenzt: im Norden durch eine vorhandene 
Wohnbebauung, im Süden und Westen durch einen Feld-/Grasweg, im Osten durch die 
Malsfelder Straße (K 29). 
Ziel der Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Ausweisung eines Wohngebietes 
mit einer Größe von 0,4 ha, um die Möglichkeit einer maßvollen Bebauung sowie die 
Ansiedlung von nichtstörenden Betrieben zu schaffen.  
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6.2 Planungsrechtliche Rahmenbedingungen 

Im Landschaftsplan aus dem Jahr 1999 wurde dieser Bereich als 
„Siedlungserweiterungsfläche“ mit einer Gesamtgröße von 3,0 ha dargestellt; ein Eingriff 
wurde als Mittel angesehen. Aus landschaftsplanerischer Sicht ist eine 
Siedlungserweiterung und Arrondierung des derzeitigen Ortes möglich. Dabei sollten aber 
nur die Ackerflächen unterhalb der Böschungskante in Anspruch genommen werden. Die 
Böschungskanten und die Gehölzstrukturen sind zu erhalten, ein ausreichender Abstand 
zum Wald einzuhalten. Unter Berücksichtigung dieser Auflagen lässt sich der potentielle 
Eingriff aus naturschutzfachlicher Sicht reduzieren. Eine aus landschafts- und 
freiraumplanerischer Sicht geeignetere Fläche für die Siedlungserweiterung ist nicht 
vorhanden, im Vergleich mit anderen Bereichen stellt die vorgesehene Fläche den 
geringsten Eingriff dar.  
 
Der Eingriff auf naturschutzfachliche Schutzgüter wird wie folgt eingestuft: 
 
- Boden: Im westlichen Planungsgebiet und in den Randlagen der Fulda weit verbreiteter 
diluvialer Löss- und Lösslehm (Parabraunerde) mit hohem Puffer- und 
Absorptionsvermögen gegenüber Stoffeinträgen. Im Planungsgebiet seltene Böden sind 
nach vorliegenden Unterlagen nicht betroffen. Laut Standortkarte von Hessen (L 4922 
Melsungen) gute Nutzungseignung für Grünland (G 1), im nordöstlichen Bereich mittlere 
und gute Nutzungseignung für Acker (A 1 und 2). 
 
- Wasser: Fließgewässer und oberflächennahe, grundwasserführende Schichten werden 
nicht berührt. Daher und aufgrund des hohen Puffer- und Absorptionsvermögen des 
Bodens ist eine geringe Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers zu erwarten. 
 
- Kleinklima: Kaltluftentstehungsgebiet mit Kaltabfluss (vgl. Karte Nr. 1). Durch eine 
Bebauung wird die nächtliche Kaltluftproduktion bzw. –abfluss reduziert. Wichtige 
lokalklimatisch wirksame Kaltluftbahnen und Klimamelioration werden nicht berührt. 
 
- Vegetation / Biotope nach § 15d HENatG / Fauna: Östliche Weide mit mittlerem bis 
intensivem Grünland und alten Obstbäumen. Grasweg mit nitrophilen, grasdominierten 
Säumen. Westlich angrenzend Wald (Nadelholz) mit markanter Geländekante, 
bewachsen mit Weidengebüsch (§ 15d), Baumweiden, einzelnen Obstbäumen und 
ruderalen, grasreichen Säumen sowie linearen Vegetationselementen wie Hecken und 
Obstbaumreihen entlang der Erschließungswege. 
Die Biotopkartierung der Stadt Melsungen erwähnt in diesem Bereich gras- und 
krautreiche Wegränder (Nr. 40 und 42 / Obermelsungen). Südwestlich angrenzend ist die 
bewaldete Kuppe des Ernstberges. 
Aus der Schmetterlingskartierung (vgl. Pkt. 3.11.1) geht hervor, dass die kleinteilige 
Umgebung des Ernstberges (wärmegünstige Prallhanglagen des Fuldatales) zu den 
Bereichen zählt, die zu einer besonders reichen Falterfauna wird (vgl. Pkt. 3.11.1 
Schmetterlinge, Spalte a-c). Faunistische Besonderheiten sowie faunistisch bedeutende 
Lebensräume und Wanderwege sind nicht bekannt. 
 
- Landschaftsbild /Ortsbild: Relativ kleinteilig und reich strukturierte Hanglage des 
Fuldatales. Zum Teil gewachsene alte Ortsrandstrukturen, im Bereich der jüngsten 
Siedlungsentwicklung härtere Übergänge in die Gemarkung. Vor allem der südwestliche 
weitere Bereich mit dem Aussichtspunkt hat eine Bedeutung für die Naherholung und 
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das Landschaftsbild. Der westliche ältere Ortsrand mit orstbildprägenden Obstgärten und 
Wiesen hat eine Bedeutung für das Ortsbild und stellt einen gut ausgebildeten Ortsrand 
dar. Durch die Hanglage ist eine gewisse Fernwirkung von der K 29 hergegeben, die aus 
landschaftsplanerischer Sicht als gering zu bewerten ist. 
 
Der Umweltbericht zum Flächennutzungsplan wertet die Schutzgüter Boden, Wasser, 
Klima, Landschaftsbild, Mensch und Kulturgüter als unvermeidbare, minimale 
Beeinträchtigen; das Schutzgut Flora und Fauna wird als mittlere Beeinträchtigung 
eingeschätzt. Im Falle einer Bebauung sollte nur der siedlungsnähere Bereich als 
Erweiterungsfläche einbezogen werden. 
 
 

6.3 Auswirkungen auf die Schutzgüter 

6.3.1 Schutzgut Boden und Wasser 
Bestandsbeschreibung: die Fläche wird derzeit als Weidefläche genutzt.  
Laut Landschaftsplan sind im westlichen Planungsgebiet und in den Randlagen der Fulda 
weit verbreiteter diluvialer Löss- und Lösslehm (Parabraunerde) mit hohem Puffer- und 
Absorptionsvermögen gegenüber Stoffeinträgen vorhanden. Im Planungsgebiet seltene 
Böden sind nach vorliegenden Unterlagen nicht betroffen. Schadstoffbelastungen des 
Bodens, Altablagerungen oder sonstige Verunreinigungen des Bodens sind gemäß 
Landschaftsplan nicht bekannt. Oberflächengewässer sind im Geltungsbereich nicht 
vorhanden. Wasserschutzgebiete werden durch eine Bebauung nicht berührt. Das 
Plangebiet liegt außerhalb des zur Zeit festgestellten Überschwemmungsgebietes der 
Fulda. 
Bewertung: Die beschriebenen Bodenfunktionen werden durch die geplante kleinflächige 
Flächennutzungsplanänderung nicht beeinträchtigt.  
Oberflächengewässer oder das Grundwasser werden durch das geplante Vorhaben nicht 
beeinflusst. 
Das Vorhaben führt weder zum Verlust von Retentionsraum (da die Bebauung außerhalb 
des festgestellten Überschwemmungsgebietes liegt), noch führt eine Bebauung zu einer 
Behinderung des Hochwasserabflusses der Fulda. 
 
6.3.2 Schutzgut Klima und Luft 
Bestandsbeschreibung: Der Landschaftsplan ordnet dem Änderungsbereich keine 
wichtige lokalklimatisch wirksame Kaltluftbahnen und Klimamelioration zu. 
Bewertung: Die beschriebene Klimafunktion wird durch die geplante 
Flächennutzungsplanänderung nicht beeinträchtigt. 
 
6.3.3 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 
Bestandsbeschreibung: Der Änderungsbereich befindet sich direkt an der Malsfelder 
Straße (K 29) angrenzend an den alten Dorfkern und einer flächenmäßig ausgedehnten 
Gewerbeansiedlung. Der Bereich ist durch Wiesenflächen geprägt. 
Bewertung: Die ortsnahe Erholung wird durch die geplante Änderung des 
Flächennutzungsplans nicht eingeschränkt oder beeinträchtigt. Vor dem Hintergrund des 
angrenzenden vorhandenen Mischgebietes sowie der angrenzenden Bebauung im Osten 
wird das Orts- bzw. Landschaftsbild durch die geringfügige Erweiterung der 
Mischgebietsausweisung nicht verändert. 
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Luftbild o.M. 
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6.3.4 Schutzgut Flora, Fauna und Artenschutz 
Bestandsbeschreibung: Bei der Begehung im Juli 2020 wurden im Gebiet keine 
Vorkommen geschützter und/oder gefährdeter Pflanzen und Tierarten festgestellt. Die 
vorhandenen Obstbäume weisen nicht unerhebliche Schäden im Stammbereich auf.  
Der Landschaftsplan weist keine besonders schützenswerten Pflanzen oder Tierarten 
aus. 
Bewertung: Gesetzlich geschützte Biotope (gem. § 31 HENatG) sowie nach § 42 Abs. 1 
BNatSchG geschützte Arten und ihre Lebensräume sind von der Änderung des 
Flächennutzungsplanes nicht betroffen. 
 
6.3.5 Schutzgut Mensch  
Bestandsbeschreibung: Derzeit werden die Grundstücke als Weideflächen genutzt. 
Bewertung: Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch durch die Versiegelung 
von Flächen sind nicht zu erwarten. Der Landschaftsplan sieht hinsichtlich der Freizeit- 
und Erholungsinfrastruktur keine besondere Bedeutung des Planungsbereiches. 
 
6.3.6 Sach- und Kulturgüter 
Bestandsbeschreibung: Sach- und Kulturgüter sind im Änderungsbereich nicht 
vorhanden. Bodendenkmale sind nicht bekannt. 
Bewertung: Es sind keine Auswirkungen zu erwarten. 
 
6.3.7 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 
Planung und bei Nichtdurchführung der Planung 
Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes soll die Voraussetzung für die Ausweisung 
eines Wohngebietes geschaffen werden. Die Konkretisierung des Maßes der baulichen 
Nutzung erfolgt auf der Ebene des Bebauungsplanes.  Beabsichtigt ist eine geordnete 
Siedlungsentwicklung durch den Grundstückseigentümer. 
Bei Nichtdurchführung der Flächennutzungsplanänderung kann keine Bebauung der 
Grundstücke erfolgen und es ist mit einem Abwandern aus dem Ort zu rechnen. Bei der 
Ausbildung des neuen Ortsrandes wird Wert auf den Erhalt und die Entwicklung der 
vorhandenen Gehölzstruktur gelegt. Aufgrund der Topographie sind im Stadtteil 
Obermelsungen Bauflächen mit einer bestehenden Infrastruktur selten geworden.  
 
6.3.8 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 
Da die Änderung des Flächennutzungsplanes keinen unmittelbaren Eingriff nach sich 
zieht, werden die Eingriffs- und Ausgleichmaßnahmen im Bebauungsplan dargestellt. 
An dieser Stelle kann nur die kleinflächige Änderung des Flächennutzungsplanes 
angeführt werden. 
 
  

7. Zusammenfassende Bewertung 
Aufgrund der unmittelbar angrenzenden Siedlungslage und der damit bereits 
bestehenden Störung des Landschaftsraumes erscheint die geplante Ausweisung eines 
Wohngebietes als vertretbar. Die neue Planungsfläche stellt eine Arrondierung der 
vorhandenen Siedlungslage dar. Bei der Wahl des Standortes und der damit 
verbundenen Alternativprüfung wurden die Bodenbelange in der Planung berücksichtigt. 
Mit der Bebauung sind keine erheblichen negativen Beeinträchtigungen für die 
Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, Luft, Flora, Fauna und Artenschutz zu erwarten; 
entsprechende Maßnahmen werden zur Minimierung festgelegt. Hier werden 
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entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan getroffen. Die Aussagen des 
Landschaftsplanes stehen der Planung ebenfalls nicht entgegen. 
Zusammenfassend erscheint die geplante Wohngebietsausweisung aufgrund der 
unmittelbaren Einbindung in die angrenzende Siedlungslage als vertretbar. 
 
 

8. Verfahren und Monitoring 
Maßnahmen zur Überwachung der Auswirkungen, welche über die nach § 53 HBO durch 
die Bauaufsicht wahrzunehmenden Aufgaben hinaus, besondere 
Überwachungsmaßnahmen erforderlich machen würden, sind aufgrund der nicht zu 
erwartenden erheblichen Auswirkungen nicht erforderlich. 
 

9. Zusammenfassung 
Der rechtsverbindliche Flächennutzungsplan weist am südwestlichen, entlang der K 29 
eine „Fläche für die Landwirtschaft“ aus. Um die Bebaubarkeit zu ermöglichen, soll in 
Anlehnung an die vorhandene Bebauung ein Wohngebiet ausgewiesen werden.  
Gesetzlich geschützte Biotope (gem. § 31 HENatG) sind von der Änderung des 
Flächennutzungsplanes nicht betroffen. 
Die geplante Erweiterung des Wohngebietes um ca. 0,4 ha soll die Grundlage für eine 
maßvolle Bebauung und Nutzung durch den Grundstückseigentümer ermöglichen. 
Der Änderungsbereich berührt keine Schutzgebiete (LSG, Wasserschutzzonen etc.) und 
befindet sich außerhalb des festgestellten Überschwemmungsgebietes der Fulda. Es 
kann nicht davon ausgegangen werden, dass mit erheblichen Folgen oder 
Beeinträchtigungen für die Umwelt zu rechnen ist. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind artenschutzrechtliche Konflikte nicht zu erwarten.  
Zusammenfassend erscheint die Planung somit hinsichtlich des Standortes, als auch der 
konkreten Planungshinhalte, im Hinblick auf potentielle Umweltauswirkungen 
sachgerecht. 
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bestehendem Geländeniveau bis Oberkante Dach

9.50m

+ 1 Staffelgeschoss (kein Vollgeschoss)

freizuhaltende Sichtfelder
(Annäherungssicht, bzw. Anfahrtsicht)

Flurstücksgrenzen

Flurstücksnummern

Kennzeichnung und nachrichtliche Übernahme

Umgrenzung zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Vermaßung in Metern3

Obstbäume im Bestand

NaturdenkmalND

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Festsetzungen nach Baugesetzbuch und Baunutzungsverordnung

1.1 Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. m. den §§ 1 u. 4 BauNVO)

Alle Bauflächen werden als Allgemeines Wohngebiet (WA) 
gemäß § 4 der BauNVO festgesetzt.

1.2 Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

(1) Grund- und Geschossflächenzahl  (GRZ / GFZ)

GRZ = 0,6
GFZ = 1,2

(2) Zahl der Vollgeschosse, Höhe baulicher Anlagen

(§ 18, § 20 BauNVO)
Vollgeschosse: max. 2  (Staffelgeschoss: kein Vollgeschoss)

1.3 Bauweise

(§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 14 BauNVO)
Bauweise: offen

2. sonstige Festsetzungen gemäß Baugesetzbuch

2.1 Garagen, Carports und Nebenanlagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V. m. § 14 BauNVO)
Garagen, Carports und Nebenanlagen sind in ihren Ausmaßen  entsprechend § 63 
(und Anlage) HBO auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
(Baufenster) zulässig.

3. Gestalterische Festsetzungen gemäß Landesbauordnungen

3.1 Form und Gestaltung der Dächer

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. m. § 91 HBO)
Bei Hauptgebäuden sind Dachneigungen zwischen 0° und 45° vorgeschrieben.  
Nebenanlagen, Garagen und Carports sind in ihrer Dachform und -neigung frei. Alle 
Gaubenformen sind zulässig

4. Nicht rechtsverbindliche Empfehlungen und Hinweise

4.1 Befestigungen auf den privaten Grundstücken sollen nicht versiegelt werden, 
sondern versickerungsoffen ausgeführt werden, um die Ableitung von Regenwasser 
zu minimieren. Anlagen zur Nutzung des Niederschlagswassers werden empfohlen.

4.2 Boden soll bei Baumaßnahmen nach Maßgabe von DIN 18915 BI. 2 so gesichert 
werden, dass die Bodenstruktur und das Bodenleben erhalten bleiben und der 
Boden auf Pflanzenflächen wieder verwendet werden kann.

4.3 Private Grünflächen sollen mit einheimischen Arten bepflanzt und 
Pflanzenschutzmittel sowie Dünger sollten nur ausnahmsweise eingesetzt werden. 
Schottergärten sind nicht zulässig.

4.4 Archäologische  Funde unterliegen gemäß den §§ 19-24 Denkmalschutzgesetz 
Hessen der Meldepflicht an das Landesamt für Denkmalpflege.

4.5 Mit Verweis auf § 44 BNatSchG darf im Geltungsbereich des Bebauungsplans eine 
Rodung bestehender Gehölzbestände zum Schutz von Vögeln nur vom 1. Oktober 
bis zum 28./29. Februar durchgeführt werden.

4.6 Die Bestimmungen der Stellplatzsatzung der Stadt Melsungen, in der zum Zeitpunkt 
der Bauausführung gültigen Fassung, sind zu beachten.

4.7 Zufahrtswege und Stellflächen für die Feuerwehr sind gem. der Muster-Richtlinie 
über Flächen für die Feuerwehr für 16t-Fahrzeuge und mit der erforderlichen 
Mindestbreite herzustellen. Die örtliche Feuerwehr ist bei der Planung zu beteiligen. 
Bezüglich der Löschwasserversorgung sind das DVWG-Arbeitsblatt 405, sowie die 
DIN 4066 zu beachten.

4.8 Bei der weiteren Verwendung von Erdaushub an anderer Stelle sind die 
"Handlungsempfehlungen zur rechtlichen Behandlung von Aufschüttungen und beim 
Auf- und Einbringen von Bodenmaterial auf Böden" (StAnz. 46/2015, S. 1150 ff.) zu 
berücksichtigen.

4.9 Mutterboden ist gemäß § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor 
Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Erforderlicher Bodenabtrag ist schonend 
und unter sorgfältiger Trennung von Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 
Mutterboden und Unterboden sollen getrennt gelagert und getrennt wieder 
eingebaut werden (nach Möglichkeit innerhalb des Plangebietes). 
Bodenverdichtungen der nicht überbaubaren Flächen, z.B. durch Befahren während 
der Bauphase, sind auf ein unabdingbares Maß zu beschränken und nach 
Abschluss der Bauphase wieder aufzulockern.

RECHTSGRUNDLAGEN

in der zur Zeit der Offenlegung gültigen Fassung:

- Baugesetzbuch (BauGB) - Baunutzungsverordnung (BauNVO)

- Planzeichenverordnung (PlanzV) - Hessische Bauordnung (HBO)

BEBAUUNGSPLAN NR. 113

DER STADT MELSUNGEN

Architekturbüro A1

KATASTERNACHWEIS

Es wird bescheinigt, dass die Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke mit 
dem Nachweis des Liegenschaftskatasters übereinstimmen.

Amt für Bodenmanagement Homberg (Efze)

                                                         im Auftrag     

Homberg, den ................                                                    ...........................

34212 MELSUNGEN - "RÖDERFELD"

BEBAUUNGSPLAN NR. 113

DER STADT MELSUNGEN

34212 MELSUNGEN - "RÖDERFELD"




